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RS UVS Kärnten 1992/10/12 KUVS-
808/3/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1992

Rechtssatz

Mindestvoraussetzung für die Verwertung einer im Schätzungswege erfolgten Geschwindigkeitsfeststellung ist, daß das

Fahrzeug im Zuge der An-, Vorbei- und Weiterfahrt über eine Strecke vom mindestens 100 m beobachtet werden kann

bzw wurde. Liegt diese Mindestvoraussetzung nicht vor und liegt überdies eine Nachvollziehbarkeit der

vorgenommenen Geschwindigkeitsschätzung nicht vor, da der erhebende Beamte die Geschwindigkeit aus dem

fahrenden Dienstwagen und noch dazu bei Dunkelheit und einem tieferen Niveau aus schätzte ist mit Einstellung des

Verwaltungsstrafverfahrens vorzugehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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